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Bekanntnidaünä." '
der Gemeinde Elmenhorst/Lichfenhagen

Betrifft: Bebäuungsplan Nr. 19 Wnlin`gebiet nördlich.
• • der Hauptäraße (ehemals Hof Grimnitz) in

Elnienhorst
'  hier: Inkraftsetzung • ,

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenha-
gen hat'in derSitzung am 24.02.2005: die. Neufassung des Be-

:Wohrigebie.(nördlich, der. Haupt-

' 'der Planzeichnung Ct.eil und'dein:Text.:(Teil.13)';a1S,Satzung
beschlossen . Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß.§:10
Abs. 3 BaügesetZbuCh (BauGB)-in:derfaiiing der, Bekanntma-
chung vom 23:09.2004; BGBI:I S: 2414; zuletzt geändert durch

. Art. 2 des Gesetzes vom 03.05:2005;13GB]. 1 S..1224, bekannt
gemacht
Die Satzung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen über den
Bebauungsplan Nr. 19 für das Wohngebiet nördlich der Haupt-
straße (ehemals Hof GrimnitZ) in Elmenhorst (ritt mit dieser
Bekanntmachung für die in der nebenstehenden.Zeichnung ge-
kennzeichnete Fläche (dick umrandet) in Kraft.

ab sofort im Amt Warnow West, Fachbereich Bürgerdienste,
Schulweg 1 ä, 18198 ICritzmow während der Dienst -und
nungszeiten einsehen und über den Inhalt. Auskunft 'verlangen.:
Eine Verletzung von Verfahrens- und,FornivorSChrifteit der in
§ 214- Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis '3, .Abs. 2 und Abs'.' 3 Safi .2

sie nicht
'Von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich

gegenüber,der Gemeinde ElmenhorstiLichtenhagen. über ::Amt

gung des .die Verletzung begründenden .Sachverhalts geltend
gemacht worden ist (§ 215 Abs. 1 BauGB)..
Auf die Vorschriften § 44 Abs .:3 Satz .1 und :2, 'gC.Wie Abs 4
BauGB ' über die 'fristgemäße GeltendrnäChung .etwaiger .Ent-
schädigiingsansprbehe für Eingrif fe in >,eine13i.ilier .zulässige
Nutzung durch diesen, Bebauungsplan ünd jibe' dds'hilös'ehen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen •



.Kritzrnow

Verstöße gegen Verfahrens- 'und Formvorschriften,;diein der
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg -Vorpommern
(KV- M -V). in: 'der Fassung ; vorn. 08. Juni 2004 (GVQBI.. M -V
S. 205); geändert durch Art. ,2 § 1 des Gesetzes' vom '14.03.2005
(GVOBI. M -V S. 91), enthalten oder aufgrund der Kommunal-'
verfasSung erlassen worden sind, können .nach Ablauf .eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 'gemacht
werden (§ 5 Abs. 5 KV M -V). Diese Folge tritt nieht ein, wenn
der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich'iinter Bezeich-
flung der verletzten Vorschrift Und der Tatsadhe: aus -der sich
der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde Elinenherst/Lich-
tenhagen.über Amt Warnow West,' SchulWegI:4,:::1ß198:Kritz-:

weichend davon stets geltend 'gemacht werden;
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Übersicht zur. Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 19, für das Wohngebiet nördlich der Hauptstraße

(ehemals Hof Grimnitz) in Elmenhorst
(ohne Maßstab)
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H. Harbrecht
Bürgermeister.


